
Erlass einer eigenständigen revidierten Personalverordnung für die 

Angestellten der Gemeinde Weiningen 

Referent:  Gemeindepräsident Mario Okle 

 

 

Antrag 

 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Die bislang in der Besoldungsverordnung der Gemeinde Weiningen festgelegten Personal-

bestimmungen der Gemeinde Weiningen werden revidiert und in einer eigenständigen 

Verordnung festgelegt. Hierfür wird die Personalverordnung 2026 der Gemeinde Weiningen 

gemäss der vom Gemeinderat am 25. August 2025 verabschiedeten Fassung (Textlaut: siehe 

Anhang) genehmigt. 

 

2. Unter Vorbehalt der rechtsgültigen Inkraftsetzung der gemäss Ziff. 1 beantragten 

Personalverordnung, wird die Besoldungsverordnung der Gemeinde Weiningen vom 

8. Dezember 2005 (Teilrevidiert am 9. Juni 2011, am 12. Juni 2014 und am 9. Juni 2016) 

gänzlich aufgehoben. 

 

3. Die Versammlung nimmt zur Kenntnis, dass die neuen Personalverordnung keine finanzielle 

Mehrbelastung zulasten der Gemeinde verursacht. 

 

 

Erläuterungen 

 

Ausgangslage 

Die heute geltende kommunale Besoldungsverordnung stellt ein Regelwerk dar, innert welcher 

bis am 30. Juni 2025 nebst den personalrechtlichen Bestimmungen der Gemeindeangestellten 

auch die Entschädigungen von Behörden und Funktionären verankert waren. Im Zuge einer Über-

prüfung dieser Verordnung ist der Gemeinderat zum Schluss gelangt, dass diese zwei Bereiche 

(Personal / Behörden) jeweils eigenständig zu regeln sind. Auf dessen Antrag hat die Gemeinde-

versammlung am 17. Juni 2025 in einem ersten Schritt eine neuen Entschädigungsverordnung für 

gewählte Behördenmitglieder und Funktionäre erlassen. Nun gilt es abschliessend auch noch eine 

neue Personalverordnung festzusetzen. 

 

Anpassungsbedarf 

Die Personalbestimmungen von Weiningen sehen im Grundsatz vor, dass soweit diese Erlasse 

keine Regelungen enthalten, sinngemäss das kantonale Personalrecht in der jeweils geltenden 

Fassung zur Anwendung gelangt. Und da das kantonale Recht ständige Änderungen erfährt, wel-

che die Gemeinde als Folge der festgelegten Übernahmeregelung zu beachten hat, drängt sich im 

Zusammenhang mit der Verselbstständigung der kommunalen Personalverordnung auch eine Ge-

samtüberprüfung bzw. Revision der bisherigen Bestimmungen auf. Um dies zu bewerkstelligen hat 

sich der Gemeinderat von einer Anwaltskanzlei beraten lassen. 

  



Revisionsvorlage 

Die angestrebte Revision der Personalbestimmungen soll bezüglich der aktuellen Arbeitsverhält-

nisse weder Vor- noch Nachteile verursachen. Die nun zur Abstimmung unterbreitete Revisions-

vorlage beabsichtigt daher lediglich, den Vollzug im Personalwesen an die aktuellen Gegebenhei-

ten anzugleichen sowie diesen in der kommunalen Verordnung transparenter darzustellen bzw. 

praxistauglicher zu definieren. 

 

Durch die Verselbstständigung der neuen Personalverordnung weist diese gegenüber der bisheri-

gen Besoldungsverordnung, welche auch die Behördenentschädigung umfasste, teilweise syste-

matische Verschiedenartigkeit auf. Dies lässt keine verständliche synoptische Darstellung der Re-

visionsvorlage zu. Um den Stimmberechtigten trotzdem ein aufschlussreiches Bild über die ange-

strebten Änderungen aufzuzeigen, werden die Unterschiede in einer Kommentarspalte zum Ver-

ordnungstext, welcher diesem beleuchtenden Bericht angehängt ist, dargestellt.  

 

Stimmt die Gemeindeversammlung nach dem bereits erfolgten Erlass der Entschädigungsverord-

nung für Behördenmitglieder auch noch der neuen Personalverordnung für die Angestellten zu, 

so erfolgt gleichzeitig die gänzliche Aufhebung der bisherigen Besoldungsverordnung. 

 

Verordnungstext / nachfolgende Vollzugsbestimmungen 

Der vollständige Wortlaut der durch die Gemeindeversammlung festzulegenden Personalverord-

nung kann aus dem Anhang dieses beleuchtenden Berichts entnommen werden. 

 

Vorbehältlich der Rechtsgültigkeit der in der Personalverordnung festgelegten Grundordnung, ha-

ben der Gemeinderat und die Primarschulpflege in eigener Kompetenz noch verschiedene perso-

nalrechtliche Vollzugsbestimmungen zu erlassen, welche im Entwurf teilweise bereits vorliegen. 

Diese können zu Informationszwecken in der Aktenauflage dieser Abstimmungsvorlage eingese-

hen werden. Es wird aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Entwürfe lediglich als un-

verbindliche Informationsgrundlagen dienen und keinen bindenden Bestandteil der Abstim-

mungsvorlage darstellen. Die eigentliche Festsetzung der Vollzugsbestimmungen erfolgt zum ge-

gebenen Zeitpunkt in einem eigenständigen Verfahren. 

 

Keine Folgekosten 

Aus den revidierten neuen Personalbestimmungen resultieren gegenüber dem heutigen Zustand 

weder neue finanzielle Auswirkungen noch Mehrkosten. Infolgedessen bedarf es für die Beurtei-

lung dieser Abstimmungsvorlage keiner vorgängigen Stellungnahme durch die Rechnungsprü-

fungskommission. 

 

Empfehlung des Gemeinderates an die Stimmberechtigten 

Der Gemeinderat empfiehlt die Gutheissung der beantragten Personalverordnung. 

 

 

Weiningen, 25. August 2025 Gemeinderat Weiningen 

 
 Mario Okle Bruno Persano 

 Präsident Schreiber 

 

 

 



ANHANG; Verordnungstext mit Kommentarspalte 

 

Personalverordnung 2026 (Fassung vom 25. August 2025)  Kommentar zu den Unterschieden zur geltenden Besol-

dungsverordnung vom 8. Dezember 2005 

Gestützt auf Art. 14 Ziff. 2 der Gemeindeordnung der Gemeinde Weiningen vom 21. Juni 2021 

(festgesetzt anlässlich der Urnenabstimmung vom 26. September 2021) wird nachfolgende Ver-

ordnung erlassen. Entsprechend dem Grundsatz der Gleichberechtigung der Geschlechter gel-

ten alle Personen- und Funktionsbezeichnungen dieser Verordnung, ungeachtet der männlichen 

oder weiblichen Sprachform, für beide Geschlechter bzw. sämtliche Geschlechtsidentitäten. 

 

 

I. Allgemeine Bestimmungen  

Art. 1 – Geltungsbereich 

1 Dieser Verordnung untersteht das Personal der Gemeinde Weiningen.  

2 Die Verordnung ist nicht anwendbar auf Lehrpersonen der Volksschule, die dem kantonalen 

Lehrpersonalrecht unterstehen.  

3 Das Arbeitsverhältnis des kommunalen Lehrpersonals, welches nicht dem kantonalen Lehrper-

sonalrecht untersteht, orientiert sich an die kantonalen Richtlinien und Empfehlungen; die Pri-

marschulpflege regelt die erforderlichen Anstellungsbedingungen und legt die Besoldungen fest. 

4 Die Rechtsbeziehungen zwischen der Gemeinde und Mitgliedern von Behörden und Kommis-

sionen, den Angehörigen der Feuerwehr, des Friedensrichters sowie der weiteren Funktionäre 

im Nebenamt richten sich nach separaten Erlassen, insbesondere nach der Entschädigungsver-

ordnung. 

 

Vorgängerbestimmungen: Art. 1, Art. 3 

 

Die geltende Besoldungsverordnung regelt in Art. 1 neben den 

öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen aller Angestellten 

der Gemeinde Weiningen auch die Entschädigungen der Mit-

glieder von Behörden und Kommissionen sowie des Friedens-

richters. 

 

Neu sind die Entschädigungen der Mitglieder von Behörden 

und Kommissionen und des Friedensrichters in einer separa-

ten Behördenentschädigungs-Verordnung geregelt. 

Art. 2 – Verhältnis zum kantonalen Recht 

Soweit diese Verordnung keine Regelungen enthält, kommt sinngemäss das kantonale Perso-

nalrecht in der jeweils geltenden Fassung zur Anwendung. 

 

Vorgängerbestimmung: Art. 1 Abs. 3 und Art. 3 

 

Keine materiellen Änderungen. 

  



Art. 3 – Grundsätze der Personalpolitik 

1 Der Gemeinderat und die Primarschulpflege bestimmen in ihren Zuständigkeitsbereichen die 

Personalpolitik. 

2 Die Personalpolitik orientiert sich am Leistungsauftrag der Gemeinde, an den Bedürfnissen der 

Angestellten, am Ziel der Bürgernähe sowie an den Möglichkeiten des Finanzhaushalts und 

strebt ein sozialpartnerschaftliches Verhältnis zwischen der Gemeinde und den Angestellten an. 

 

Vorgängerbestimmung: Art. 19 

 

Im Vergleich zum geltenden Recht stark gekürzt. 

Art. 4 – Gesamtarbeitsverträge 

Der Abschluss von Gesamtarbeitsverträgen ist ausgeschlossen. 

 

Vorgängerbestimmung: Art. 20 

 

Keine materiellen Änderungen. 

II. Arbeitsverhältnis  

A. Allgemeine Bestimmungen  

Art. 5 – Rechtsnatur 

Das Anstellungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich. 

 

Vorgängerbestimmung: Art. 18 Abs. 1 

 

Keine materiellen Änderungen. 

Art. 6 – Stellenausschreibung 

Die Anstellungsinstanz entscheidet, in welchen Fällen eine zu besetzende Stelle ausgeschrie-

ben wird. 

 

Vorgängerbestimmung: Art. 22 

 

Keine materiellen Änderungen (die Formulierung «Anstel-

lungsinstanz» statt «Gemeinderat» bezweckt, die Bestimmung 

auch auf die Primarschulpflege als Anstellungsinstanz zu be-

ziehen). 

B. Begründung des Anstellungsverhältnisses  

Art. 7 – Zuständigkeit 

Die Anstellung des Personals erfolgt durch den Gemeinderat oder die Primarschulpflege, soweit 

nichts anderes bestimmt ist. Der Gemeinderat und die Primarschulpflege können ihre Anstel-

lungskompetenz im Rahmen der Gemeindeordnung ganz oder teilweise an ihnen nachgeord-

nete Instanzen (Ressortvorsteher) delegieren. 

 

Keine eigentliche Vorgängerbestimmung.  

 

Bestimmung eingefügt im Sinne einer Verschriftlichung der ge-

lebten Praxis, die sich auf die Gemeindeordnung stützt. 

  



Art. 8 – Begründung 

1 Das Anstellungsverhältnis wird durch schriftliche Verfügung und deren Annahme begründet. 

2 Es kann in begründeten Fällen (insbesondere bei Teilzeit- und Aushilfsverhältnissen) mit öf-

fentlich-rechtlichem Vertrag begründet werden. Dieser kann hinsichtlich des Lohns, der Arbeits-

zeit, der Ferien sowie der Beendigung des Anstellungsverhältnisses von dieser Personalverord-

nung abweichen. 

 

Keine eigentliche Vorgängerbestimmung.  

 

Möglichkeit, Anstellungsverhältnis in Ausnahmefällen auf öf-

fentlich-rechtlichen Vertrag abzustützen, ergab sich schon bis-

her aus dem subsidiär anwendbaren kantonalen Recht. 

C. Dauer  

Art. 9 – Im Allgemeinen 

1 Das Anstellungsverhältnis wird in der Regel unbefristet mit der Möglichkeit der Kündigung be-

gründet. 

2 Befristete Anstellungsverhältnisse sind grundsätzlich für längstens zwei Jahre zulässig. Wird 

ein befristetes Arbeitsverhältnis über die Höchstdauer hinaus verlängert, hat es die Wirkung ei-

nes unbefristeten Anstellungsverhältnisses. Vorbehalten bleiben besondere Bestimmungen über 

die Anstellungsdauer und die Kündigungsfristen für Anstellungsverhältnisse mit Ausbildungscha-

rakter oder mit aus anderen Gründen zeitlich begrenzten Aufgaben. 

 

Keine eigentliche Vorgängerbestimmung.  

 

Möglichkeit, befristete Anstellungsverhältnisse einzugehen, 

ergab sich schon bisher aus dem subsidiär anwendbaren kan-

tonalen Recht. 

Art. 10 – Probezeit 

1 Die ersten drei Monate des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit. Während der Probezeit 

beträgt die Kündigungsfrist beidseitig sieben Tage.  

2 Bei einer faktischen Verkürzung der Probezeit infolge Krankheit, Unfall oder Erfüllung einer 

nicht freiwillig übernommenen gesetzlichen Pflicht wird die Probezeit entsprechend verlängert.  

3 Die Probezeit kann in gegenseitigem Einvernehmen verkürzt oder auf diese verzichtet werden. 

 

Keine eigentliche Vorgängerbestimmung.  

 

Bestimmungen betreffend Probezeit bis anhin lediglich im kan-

tonalen Recht vorzufinden. 

  



D. Änderung des Arbeitsverhältnisses  

Art. 11 – Versetzung und Zuweisung anderer Tätigkeiten 

Angestellte können unter Wahrung der Kündigungsfrist an einen anderen Arbeitsplatz versetzt 

oder es können ihnen andere ihrer Ausbildung und Eignung entsprechende, zumutbare Tätig-

keiten zugewiesen werden. Die vorgenannte Frist kann in gegenseitigem Einverständnis verkürzt 

werden. Auf die persönlichen Verhältnisse ist dabei angemessen Rücksicht zu nehmen. 

 

Vorgängerbestimmung: Art. 23 

 

Neu besteht die Möglichkeit, die Frist in gegenseitigem Einver-

ständnis zu verkürzen. 

 

Art. 12 – Vorsorgliche Massnahmen 

1 Angestellte können von der Anstellungsinstanz auf Antrag des Ressortchefs oder des Vorge-

setzten jederzeit vorsorglich freigestellt werden, wenn 

a) genügend Hinweise auf das Vorliegen eines wichtigen Grundes zur Auflösung des Ar-

beitsverhältnisses bestehen, 

b) ein Strafverfahren eingeleitet worden ist, welches in Zusammenhang mit der Ausübung 

der beruflichen Tätigkeit steht oder es Hinweise auf eine erhebliche Störung des Vertrau-

ensverhältnisses gibt, 

c) zwingende öffentliche Interessen oder eine Administrativuntersuchung dies erfordern, 

oder  

d) der Schutz von Angestellten und Drittpersonen nicht gewährleistet ist. 

2 Zur Anordnung unaufschiebbarer vorsorglicher Massnahmen sind alle Vorgesetzten zuständig. 

Die Anordnung ist unverzüglich der Anstellungsinstanz zur Genehmigung zu unterbreiten. 

3 Die Anstellungsinstanz entscheidet über Weiterausrichtung, Kürzung oder Entzug des Lohnes. 

Über eine Nach- oder Rückzahlung wird spätestens mit dem Entscheid über die Fortsetzung des 

Arbeitsverhältnisses befunden.  

 

Vorgängerbestimmung: Art. 24 

 

Verschiedene Ergänzungen der bestehenden Regelung: 

 

«Gemeinderat» wurde ersetzt durch «Anstellungsinstanz». 

 

Möglichkeit von vorsorglichen Massnahmen neu auch mög-

lich, wenn es «Hinweise auf eine erhebliche Störung des Ver-

trauensverhältnisses gibt» oder «der Schutz von Angestellten 

und Drittpersonen nicht gewährleistet ist».  

 

Ferner erweiterte Zuständigkeit der Vorgesetzten, unauf-

schiebbare vorsorgliche Massnahmen zu treffen (mit nachträg-

licher Genehmigung der Anstellungsinstanz). 

 

Abs. 3 korrespondiert grundsätzlich mit früherer Regelung; 

eine Ergänzung findet sich bezüglich Entscheids über Nach- 

oder Rückzahlung. 

Art. 13 – Verweis 

Bei Arbeitspflichtverletzungen kann die Anstellungsinstanz oder Aufsichtsbehörde einen Verweis 

aussprechen. Für das Verfahren ist das kantonale Recht massgeblich. 

 

Keine eigentliche Vorgängerbestimmung.  

 

Bestimmungen betreffend Probezeit bis anhin lediglich im kan-

tonalen Recht vorzufinden. 

  



E. Beendigung  

Art. 14 – Grundsatz 

Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses richtet sich nach dem jeweils geltenden kantonalen 

Recht, soweit nachfolgend keine besonderen Regelungen vorgesehen sind; dies gilt insbeson-

dere für den Kündigungsschutz, die fristlose Auflösung aus wichtigen Gründen, die Auflösung im 

gegenseitigen Einvernehmen (unter dem Vorbehalt von Art. 17 Abs. 2 dieser Verordnung), die 

Entlassung invaliditätshalber, den Altersrücktritt und die Entlassung altershalber. 

 

Keine eigentliche Vorgängerbestimmung.  

 

Klarstellung der bisher – und auch künftig – geltenden Rechts-

lage. 

Art. 15 – Kündigungsfristen 

1 Die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses nach Ablauf der Probezeit betragen: 

a) im ersten Dienstjahr einen Monat, 

b) ab dem zweiten Dienstjahr drei Monate. 

2 Für den Gemeindeschreiber beträgt die Kündigungsfrist ab dem dritten Dienstjahr sechs Mo-

nate. Die Anstellungsinstanz kann für weitere leitende Angestellte eine generelle Kündigungsfrist 

von sechs Monaten festlegen. Die entsprechenden Funktionen werden in den Vollzugsbestim-

mungen bezeichnet. 

3 Vorbehalten bleibt im Einzelfall die Abkürzung oder Verlängerung der Kündigungsfrist im ge-

genseitigen Einvernehmen. 

4 Das Anstellungsverhältnis kann jeweils auf das Ende eines Kalendermonats beendet werden. 

 

Vorgängerbestimmung: Art. 25 

 

Längere Kündigungsfristen sind künftig nicht mehr für «Kader» 

allgemein möglich, sondern – neben dem Gemeindeschreiber 

– nur für «weitere leitende Angestellte», wobei die entspre-

chenden Funktionen in den Vollzugsbestimmungen durch den 

Gemeinderat bezeichnet werden. 

 

Abs. 3 und 4 sind neu. 

Art. 16 – Beendigung des Arbeitsverhältnisses infolge Erreichens der Altersgrenze 

1 Angestellte scheiden altershalber grundsätzlich spätestens auf das Ende des Monats aus dem 

Dienst aus, in welchem sie das ordentliche AHV-Rentenalter erreichen. Für die von der Ge-

meinde besoldeten Lehrpersonen endet das Dienstverhältnis altershalber spätestens auf das 

Ende des Schuljahres, in welchem das ordentliche AHV-Rentenalter erreicht wird.  

2 Die Anstellungsinstanz kann mit Zustimmung der angestellten Person eine Weiterbeschäfti-

gung über das ordentliche AHV-Rentenalter hinaus jeweils um ein Jahr befristet verfügen. Ein 

solches Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung spätestens am Ende des Monats, in dem die 

angestellte Person das 70. Altersjahr vollendet. 

 

Keine eigentliche Vorgängerbestimmung.  

 

Mit Abs. 2 soll dem Bedürfnis der Arbeitnehmer nach Flexibili-

tät in Bezug auf den Altersrücktritt nachkommen und gleichzei-

tig einen Beitrag zur Ausschöpfung des Fachkräftepotenzials 

leisten. Angeknüpft wird an die Regelung für das Bundesper-

sonal. 



Art. 17 – Abfindung 

1 Endigt das Arbeitsverhältnis eines mindestens 50 Jahre alten Angestellten nach 20 oder mehr 

Dienstjahren ohne Verschulden des Angestellten, so hat er Anspruch auf eine Abfindung. Die 

Höhe der Abfindung beträgt mindestens zwei und höchstens acht Monate und ist von der An-

stellungsinstanz unter Würdigung aller Umstände nach Ermessen festzulegen. 

2 In Ausnahmefällen kann bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses in gegenseitigem Einverneh-

men unbesehen der Voraussetzungen von Abs. 1 dieses Artikels eine Abfindung von maximal 

drei Monatslöhnen vereinbart werden. 

 

Vorgängerbestimmung: Art. 27 

 

Im Vergleich zum heutigen Recht restriktivere Abfindungsre-

gelung. 

III. Rechte und Pflichten der Angestellten  

A. Rechte der Angestellten  

Art. 18 – Schutz der Persönlichkeit 

Die Gemeinde Weiningen achtet die Persönlichkeit der Angestellten und schützt sie. Sie nimmt 

auf deren Gesundheit gebührend Rücksicht und trifft die zum Schutz von Leben, Gesundheit 

und persönlicher Integrität ihrer Angestellten erforderlichen Massnahmen. 

 

Vorgängerbestimmung: Teilweise in Art. 19 Bst. h enthalten. 

 

Erweiterte Formulierung. 

Art. 19 – Case Management; 1. Anwendungsfälle 

Der Personalverantwortliche kann in Absprache mit dem Ressortvorsteher nach vorgängiger In-

formation der oder des Angestellten einem Case-Management melden: 

a) längere Abwesenheiten; 

b) wiederholt auftretende auffällige Abwesenheiten; 

c) festgestellte Anzeichen von Suchtverhalten; 

d) markanten, nicht erklärbaren Leistungsabfall. 

 

Keine Vorgängerbestimmung. 



Art. 20 – Case Management; 2. Inhalte und Datenschutz 

1 Für das Case Management beauftragt der Personalverantwortliche eine fachlich unabhängige 

Stelle. 

2 Der Case Manager bearbeitet Personendaten der oder des betroffenen Angestellten, soweit es 

für die Durchführung des Case Managements notwendig ist. 

3 Der Case Manager untersteht dem Amtsgeheimnis. Er gibt der Gemeinde keine Personendaten 

bekannt, ausser wenn die oder der Angestellte ausdrücklich eingewilligt hat oder es für arbeits-

platzbezogene Massnahmen der Wiedereingliederung notwendig ist. 

4 Der Case Manager klärt im Gespräch mit der oder dem Angestellten sowie deren oder dessen 

Vorgesetzten den Sachverhalt ab. 

5 Der Case Manager wirkt auf den Abschluss einer Vereinbarung über Beratungs-, Betreuungs- 

oder anderen Hilfeleistungen hin. 

6 Der Case Manager besorgt Koordination und Kommunikation mit weiteren Beteiligten, insbe-

sondere mit Ärzten, therapeutisch tätigen Fachpersonen, Beratungsstellen und Versicherungen. 

 

Keine Vorgängerbestimmung. 

Art. 21 – Case Management; 3. Teilnahme und Mitwirkung 

1 Im Rahmen der Treuepflicht sind die betroffenen Angestellten zur Teilnahme und Mitwirkung 

am Case Management verpflichtet. 

2 Die unbegründete Verweigerung der Teilnahme oder Mitwirkung am Case Management wird 

bei der Festsetzung der Lohnfortzahlung und allfälligen weiteren personalrechtlichen Massnah-

men berücksichtigt. 

 

Keine Vorgängerbestimmung. 

Art. 22 – Lohn 

1 Die Stellen werden gemäss ihren Anforderungen und mit Blick auf die kantonalen Richtpositi-

onen durch den Gemeinderat in eine Besoldungsklasse gemäss dem kantonalen Recht einge-

reiht. 

2 Der Jahreslohn besteht aus 13 gleichen Teilen. Die Auszahlung des 13. Teils wird durch den 

Gemeinderat geregelt. 

 

Vorgängerbestimmung: Art. 28 

 

Klarstellung bzgl. Auszahlungsmodus (Abs. 2). 



Art. 23 – Lohnanpassungen 

1 Die für das Staatspersonal anwendbaren Beschlüsse über generelle Teuerungszulagen, Real-

lohnerhöhungen oder Lohnreduktionen gelten in der Regel auch für das Personal der Gemeinde 

Weiningen. Von kantonalen Entscheiden über generelle Lohnanpassungen kann unter Berück-

sichtigung der finanziellen und wirtschaftlichen Situation der Gemeinde Weiningen abgewichen 

werden. 

2 Über individuelle Lohnerhöhungen und Rückstufungen entscheiden der Gemeinderat und die 

Primarschulpflege bezüglich des von ihnen angestellten Personals. Dies unabhängig von den 

für das Staatspersonal anwendbaren Beschlüssen und Regelungen. Der Betrag für individuelle 

Lohnveränderungen darf gesamthaft betrachtet pro Jahr nicht mehr als 2 % der Gesamtlohn-

summe ausmachen. 

3 Unter Berücksichtigung der finanziellen und wirtschaftlichen Situation der Gemeinde Weiningen 

achten Gemeinderat und Primarschulpflege unter Anwendung einer massvollen Personal- und 

Lohnpolitik darauf, dass mit Blick auf die Bewahrung und Steigerung der Dienstleistungsqualität 

eine förderliche Kontinuität im Personalwesen erreicht werden kann. 

 

Vorgängerbestimmungen: Art. 29, 30 

 

Keine materiellen Änderungen. 

Erweitert um die Kompetenzen der Primarschulpflege. 

Art. 24 – Sozialzulagen und Dienstaltersgeschenke 

Sozialzulagen und Dienstaltersgeschenke werden den Angestellten im gleichen Umfang ge-

währt, wie sie der Kanton Zürich für das Staatspersonal ausrichtet. 

 

Vorgängerbestimmung: Art. 32 

 

Keine materiellen Änderungen (Teuerungszulagen aufgrund 

des passenderen systematischen Zusammenhangs neu in Art. 

23 verschoben). 

Art. 25 – Vergünstigungen, Einmalzulagen und Anreize 

Die Anstellungsinstanz kann Vergünstigungen oder andere Anreize gewähren. Sie kann auch 

besondere Leistungen mit einer einmaligen Zulage oder anderen einmaligen Anreizen (z.B. zu-

sätzliche Frei-Tage oder Naturalien) belohnen. 

 

Vorgängerbestimmung: Art. 31 

 

Erweiterte Fassung des bisherigen Art. 31. 

Art. 26 – Ersatz von Auslagen, Sachschaden 

Der Gemeinderat regelt den Ersatz von dienstlichen Auslagen sowie den Ersatz von Sachscha-

den, den Angestellte im Zusammenhang mit der Dienstausübung erleiden. 

 

Vorgängerbestimmung: Art. 33 

 

Neu ergänzt um Bestimmung zum Sachschaden (bisher nur im 

kt. Recht enthalten). 



Art. 27 – Mitarbeitergespräch, Mitarbeiterbeurteilung 

1 Die direkt vorgesetzten Abteilungsleiter bzw. Ressortvorsteher führen mit den Angestellten ein 

jährlich wiederkehrendes Standortgespräch durch. 

2 Die Angestellten haben in der Regel alle vier Jahre, oder auf eigenes Begehren jährlich, An-

spruch auf Beurteilung von Leistung und Verhalten. 

3 Der Gemeinderat und die Primarschulpflege regeln die Einzelheiten, welche bei dem durch sie 

angestellten Personal anzuwenden sind. Dabei kann von den Vorgaben des kantonalen Perso-

nalrechts deutlich abgewichen oder gänzlich abgesehen werden. Lohnerhöhungen können auch 

ohne formelle Mitarbeiterbeurteilung im Sinne von Abs. 2 erfolgen. 

 

Vorgängerbestimmung: Art. 35 

 

Unverändert (bzw. Abs. 3 ergänzt um die Kompetenzen der 

Primarschulpflege). 

Art. 28 – Anhörungs- und Konsultationsrechte 

1 Die Kaderangehörigen der einzelnen Verwaltungsabteilungen werden vor Entscheiden in be-

trieblicher oder technischer Hinsicht zur Beratung und Meinungsäusserung beigezogen. 

2 Vor Erlass und wesentlichen Änderungen von Verordnungen und Reglementen des Personal-

wesens steht den betroffenen Angestellten das Recht auf Vernehmlassung zu. 

 

Vorgängerbestimmungen: Art. 19 letzter Abs., Art. 36 

 

Keine materielle Änderung. Zusammenfassung von Zusam-

mengehörendem. 

Art. 29 – Aus- und Weiterbildung 

Die Gemeinde fördert die Aus- und Weiterbildung der Angestellten. Die Anstellungsinstanz regelt 

die Einzelheiten. 

 

Keine Vorgängerbestimmung. 

B. Pflichten der Angestellten  

Art. 30 – Arbeitszeit 

Der Gemeinderat und die Primarschulpflege erlassen für das durch sie angestellte Personal Ar-

beitszeitreglemente. Darin regeln sie soweit erforderlich auch die Kompensation bzw. Entschä-

digung von angeordneter Überzeit und Mehrstunden sowie für Nacht-, Sonntags- und Pikett-

dienst. 

 

Vorgängerbestimmung: Art. 37 

 

Erweitert um die Kompetenzen der Primarschulpflege. 

 

In Anlehnung an die kantonalen Personalbestimmungen, wird 

neu der Begriff "Pikettdienst" (statt "Bereitschaftsdienst) ange-

wendet. 

 



Art. 31 – Öffentliche Ämter und weitere Nebenbeschäftigungen 

1 Der Gemeinderat beurteilt die Übernahme öffentlicher Ämter durch Angestellte grundsätzlich 

positiv. Angestellte, die sich um ein öffentliches Amt bewerben wollen, melden dies dem Ge-

meinderat. Eine Bewilligung des Gemeinderats ist erforderlich, sofern vereinbarte Arbeitszeit be-

ansprucht wird. Vorbehalten bleiben Ämter mit Amtszwang. 

2 Die Ausübung einer Nebenbeschäftigung ist nur zulässig, wenn sie die korrekte Aufgabener-

füllung nicht beeinträchtigt und mit der dienstlichen Stellung vereinbar ist. Die Anstellungsinstanz 

ist zu informieren. Bei Beanspruchung von Arbeitszeit ist eine Bewilligung der Anstellungsinstanz 

erforderlich. 

3 Bewilligungen nach Abs. 1 und 2 dieser Bestimmung können mit Auflagen zur Kompensation 

beanspruchter Arbeitszeit und zur Abgabe von Nebeneinnahmen verbunden werden. Der Ge-

meinderat regelt die Einzelheiten. 

 

Vorgängerbestimmung: Art. 38 

 

Regelung von Nebenbeschäftigungen ist neu. Im Übrigen un-

verändert. 

Art. 32 – Vertrauensärztliche Untersuchung 

Die Angestellten können in begründeten Fällen verpflichtet werden, sich einer vertrauensärztli-

chen Untersuchung zu unterziehen. 

 

Keine Vorgängerbestimmung. 

C. Ferien und Urlaub  

Art. 33 – Arbeitsfreie Tage 

1 Sofern der Gemeinderat nicht in besonderen Fällen eine abweichende Reglung trifft, gelten 

neben Samstagen und Sonntagen 

a) als zusätzliche ganze arbeitsfreie Tage: Neujahrstag, Berchtoldstag, Karfreitag, Oster-

montag, 1. Mai, Auffahrtstag, Pfingstmontag, Sechseläuten, Knabenschiessen, 1. Au-

gust, Weihnachtstag, Stephanstag; 

b) als zusätzliche halbe arbeitsfreie Tage: 24. Dezember, 31. Dezember. 

2 Der Arbeitsschluss vor arbeitsfreien Tagen wird im Arbeitszeitreglement geregelt. 

 

Vorgängerbestimmung: Art. 39 

 

Unverändert. 

Art. 34 – Ferien 

Der Ferienanspruch der Angestellten richtet sich nach dem kantonalen Recht. 

 

Keine Vorgängerbestimmung. 



Art. 35 – Bezahlter und unbezahlter Urlaub 

1 Die Gewährung bezahlten und unbezahlten Urlaubs richtet sich grundsätzlich nach kantonalem 

Recht. 

2 Über den Bezug von unbezahltem Urlaub entscheidet die Anstellungsinstanz in Absprache mit 

dem Personalchef. Die betriebliche Situation ist zu berücksichtigen. 

 

Vorgängerbestimmung: Art. 40 

 

Unverändert 

IV. Personalvorsorge  

Art. 36 – Unfallversicherung 

Die Angestellten werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auf Kosten der Gemeinde 

gegen Berufs- und Nichtberufsunfälle versichert. 

 

Vorgängerbestimmung: Art. 21 

 

Unverändert 

Art. 37 – Berufliche Vorsorge 

1 Die Gemeinde versichert die Angestellten gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidi-

tät und Tod. 

2 Der Gemeinderat entscheidet über den Anschluss an eine im Register für die berufliche Vor-

sorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung für das nach dem Bundesgesetz über die berufliche 

Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) obligatorisch zu versichernde Personal. 

Massgebend für das Versicherungsverhältnis sind der Anschlussvertrag zwischen der Ge-

meinde und dieser Vorsorgeeinrichtung bzw. deren Statuten und Reglemente in der jeweiligen 

Fassung. 

3 Die Mitwirkungsrechte der Angestellten richten sich nach dem Bundesgesetz über die berufli-

che Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG). 

4 Die Gemeinde finanziert die Leistungen der Beruflichen Vorsorge gemäss dem Anschlussver-

trag zwischen der Gemeinde und der Vorsorgeeinrichtung bzw. deren Statuten und Reglemen-

ten. 

 

Keine Vorgängerbestimmung. 

  



V. Datenschutz und Datenbearbeitung gesamter Abschnitt neu; orientiert sich an bundes- und kanto-

nalrechtlichen Vorgaben. 

Art. 38 – Bearbeitung von Personendaten 

1 Die Gemeinde bearbeitet Personendaten, soweit es für die Begründung, Durchführung und 

Beendigung eines Arbeitsverhältnisses notwendig ist. 

2 Personendaten müssen richtig und, soweit der Zweck des Bearbeitens es verlangt, vollständig 

sein. Sie sind nach Möglichkeit bei der betroffenen Person zu beschaffen. 

3 Personendaten dürfen im Hinblick auf die Besetzung einer Stelle mit dem Einverständnis des 

Bewerbers beschafft werden, soweit sie für die Beurteilung der Eignung, der Leistung und des 

Verhaltens für das Anstellungsverhältnis notwendig und geeignet sind. Bei Nichtzustandekom-

men des Arbeitsverhältnisses werden Personendaten zurückgegeben oder vernichtet, wenn die 

betroffene Person der Aufbewahrung nicht zustimmt. 

 

Keine Vorgängerbestimmung. 

Art. 39 – Personaldossier 

Das Personaldossier enthält alle im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis bedeutsamen 

Informationen. Ein Vorfall aus dem Privatleben einer angestellten Person darf im Personaldos-

sier nur vermerkt werden, wenn er im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis relevant ist. 

 

Keine Vorgängerbestimmung. 

Art. 40 – Bekanntgabe von Personendaten 

1 Die Gemeinde ist berechtigt, den im Versicherungsverhältnis mit der Gemeinde stehenden 

Versicherungsgesellschaften und Vorsorgeeinrichtungen die für die Bearbeitung der Versiche-

rungsfälle notwendigen Personendaten bekannt zu geben. 

2 Im Übrigen dürfen Personendaten der Angestellten nur bekannt gegeben werden, wenn 

a) eine gesetzliche Grundlage es erlaubt, oder 

b) die betroffene Person eingewilligt hat. 

 

Keine Vorgängerbestimmung. 

Art. 41 – Aufbewahrung nach Beendigung des Anstellungsverhältnisses 

Nach dem Austritt von Angestellten aus dem Dienst der Gemeinde bewahren die zuständigen 

Stellen die notwendigen Personendaten gemäss den gesetzlichen Bestimmungen während der 

festgelegten Dauer auf. Die weitere Verwendung richtet sich nach dem kantonalen Archivgesetz. 

Keine Vorgängerbestimmung. 



Art. 42 – Einsichtsrecht der Angestellten 

Die Angestellten haben ein Recht auf Einsicht in sie betreffende Personendaten. Diese Einsicht 

und die weiteren Rechte der Angestellten richten sich nach der Gesetzgebung über den Daten-

schutz. 

 

Keine Vorgängerbestimmung. 

VI. Weitere Bestimmungen  

Art. 43 – Home-Office 

1 Soweit es die betrieblichen Notwendigkeiten zulassen, kann der Personalchef den Angestellten 

die Bewilligung erteilen, einen Teil ihrer Arbeit sporadisch oder regelmässig ausserhalb des Ar-

beitsplatzes auszuführen. 

2 Der Gemeinderat erlässt ein Home-Office-Reglement, in dem die Rahmenbedingungen gere-

gelt werden. 

 

Keine Vorgängerbestimmung. 

Art. 44 – Gebrauch von Sozial-Media am Arbeitsplatz 

1 Die Veröffentlichung von Informationen aus der Verwaltungstätigkeit über Social-Media-Platt-

formen ist nur in Absprache mit dem Personalchef und dem Gemeindepräsidenten oder gege-

benenfalls auf Basis einer gemeindeeigenen Social-Media-Strategie zulässig. Im Übrigen ist die 

Veröffentlichung von Informationen aus der Verwaltungstätigkeit auf Social-Media-Plattformen 

verboten. 

2 Bei der privaten Nutzung von Social-Media nimmt der Arbeitnehmer Rücksicht auf die Interes-

sen der Gemeinde und enthält sich Meinungsäusserungen, welche diese beeinträchtigen könn-

ten. Die private Nutzung von Social-Media am Arbeitsplatz ist auf das für die Aufgabenerfüllung 

Notwendige zu beschränken. 

 

Keine Vorgängerbestimmung. 

Art. 45 – Audiovisuelle Überwachung 

1 Aus Gründen der Sicherheit kann der Gemeinderat beschliessen, bestimmte, besonders sen-

sible Bereiche (z.B. Kasse) mit Video zu überwachen. Die überwachten Bereiche sind mittels 

Hinweisschilder oder Piktogrammen auf Augenhöhe zu signalisieren. 

2 Allfällig erstellte Bildaufnahmen sind grundsätzlich nach spätestens 72 Stunden zu löschen; 

diese Frist steht still während Feiertagen. 

Keine Vorgängerbestimmung. 



VII. Rechtsschutz  

Art. 46 – Grundsatz 

Der Rechtsschutz der Angestellten richtet sich nach dem kantonalen Recht, namentlich dem 

Gemeindegesetz bzw. dem Verwaltungsrechtspflegegesetz. 

 

Keine Vorgängerbestimmung. 

Art. 47 – Anhörungsrecht 

1 Die Angestellten sind vor Erlass einer sie belastenden Verfügung anzuhören. 

2 Von der vorgängigen Anhörung kann abgesehen werden, wenn ein sofortiger Entscheid im 

öffentlichen Interesse notwendig ist. Die Anhörung ist unverzüglich nachzuholen, spätestens in-

nert 30 Tagen. 

3 Die Angestellten können eine Person ihres Vertrauens beiziehen. 

 

Keine Vorgängerbestimmung. 

Art. 48 – Schutz vor ungerechtfertigten Angriffen 

1 Die Gemeinde schützt ihre Angestellten vor ungerechtfertigten Angriffen und Ansprüchen Drit-

ter. 

2 Der Gemeinderat regelt die volle oder teilweise Übernahme der Kosten für den Rechtsschutz 

der Angestellten, wenn 

a) diese im Zusammenhang mit der Ausübung ihres Dienstes auf dem Rechtsweg belangt 

werden; 

b) sich zur Wahrung ihrer Rechte gegenüber Dritten die Beschreitung des Rechtswegs als 

notwendig erweist; 

c) sie Betroffene eines Deliktes, von Diskriminierung, von sexistischer oder von sexueller 

Belästigung am Arbeitsplatz sind. 

 

Keine Vorgängerbestimmung. 

  



VIII. Schlussbestimmungen  

Art. 49 – Vollzug 

1 Bezogen auf das durch sie angestellte Personal, erlassen sowohl der Gemeinderat wie auch 

die Primarschulpflege Bestimmungen für den Vollzug dieser Verordnung.  

2 Soweit vom Gemeinderat erlassene Vollzugsbestimmungen sich explizit auch auf das durch 

die Primarschulpflege angestellte Personal beziehen, gehen seine Regelungen denjenigen der 

Primarschulpflege vor. 

 

 

 

Vorgängerbestimmung: Art. 2 

 

Erweitert um die Kompetenzen der Primarschulpflege. 

Art. 50 – Übergangsbestimmungen 

1 Für alle beim Inkrafttreten dieser Verordnung bestehenden Arbeitsverhältnisse gelten ab Zeit-

punkt des Inkrafttretens die vorliegende Personalverordnung und ihre Vollzugserlasse. Soweit 

bisherige Arbeitsverhältnisse mit dem neuen Personalrecht der Gemeinde nicht übereinstim-

men, gehen die Bestimmungen des neuen Personalrechts vor. 

2 Für Arbeitsverhältnisse, die beim Inkrafttreten dieser Verordnung bereits gekündigt, aber noch 

nicht aufgelöst sind, gilt bisheriges Recht. 

 

Keine Vorgängerbestimmung. 

Art. 51 – Inkrafttreten 

1 Diese Verordnung untersteht der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung. 

2 Diese Verordnung tritt – unter dem Vorbehalt der rechtskräftigen Genehmigung durch die Ge-

meindeversammlung – am 1. Januar 2026 in Kraft. 

3 Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung wird die Besoldungsverordnung der Gemeinde Weinin-

gen vom 8. Dezember 2005 (Teilrevidiert am 9. Juni 2011, am 12. Juni 2014 und am 9. Juni 

2016) gänzlich aufgehoben. 

 

Keine Vorgängerbestimmung. 

 

 


